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Be1biattzur ;pa.rla.m~ntskorresp(;*~! 25.,November 1955 ' 

M1n1ste~ Dr, Kam1tz zur F1nanzterung des ~undfunkS 

An fra se b e a,n t W 0 r tun 6 
, ( ; .. 

Auf die Antra.ge der Abg. P%'o k s c h und Genossen vom 
20.0ktober 1'55, betreffend die finanziellen Sohwierigkeiten des österrei­
ohi.ehen n1,U1df'u~s, teilt, Bundesminister f'~r P'inanzen Dr. I{ a. mit z 
folgendes rni t: 

Die KU~8ttarderungsbe!trijge werden a.uf a~4 des Kunstf'örderungs­
beitraßsgesetzes' 1950,·, BGBl.Nr.131/1950, eingehob., sind zweckgebundene 
Einnahmen des Bu.desministe~~ums für Unte~rioht und für a.llgemeine Kunst. , 
förderung (FörderUng der bildenden Künste, de~ Musik und der Bühnenkunst, 
de~ Literatur, des Musealwesens, der Denkmalpflege und'des Filmwesens) zu 
verwenden. 

Mit der Vollziehung des Kunatförderungsbeitragsgesetzes 1st das. 
Bua4esmin1sterium t.r Unterricht betraut. Die Initiative zu einer Änderung 
die.es ~esetzes steht, sohin aussehliesslich dem Bundesministerium für 
Uatel"1'icht zu.· 

Der Rundfunk erhält zei t sei~es Bestehens zur Bestreitung seiner' 
. , 

Äutw$ndungen die RundfUnkteilnebmer$ebUhr, die je~eils im Verordnungswage mit 
Zustimmung des Hauptausschusses festgesetzt und von der Postverwaltung ein .. 
gehebeJ\ w1rd. Hiedurch wurde von vornherein festgelegt, dass die Dotierung 
da. R~ndf'unkbetr1ebes ~icht aus a.llgemeinen :Budgetmitteln, sondern aus einer 
eigenen sweckgebundenen GeOühr, die jeder ~örer entriohten muss, zu 
g~sohehen hat. 

Dazu kemmt,. da.ss die derze1 tangespannte sta.a.tstinanzielle Lage in 
keiner Weise staatliche Zusohüsse a.n den Rundfunk vertretbar ersoheinen lässt. 
DeNloeh: ha.be ioh berEd ts in diesem Jahre dem Rundfunk einen Bundesvorsohuss 

1ft Höhe-von insgesamt 9,5 Millionen Sohilling aus Anlass der Ubernahme des 
Seft4es Rot.We1s~Rot zum Ersa.tz der BetriebSkosten, die.b1sher von den:Sesatzung~ 
mäobten ~eza.hlt wurden, zur Verfügung gestellt und zur Finanzierung des Fern­

se'.ns bzw. des Kurzwellenrundf'unks in Österreich :Bu4getmittel (Bundesvorschüsse) 
von 27,5 Millionen Sohilling bzw.l8 Millionen Schilling gewährt. Auoh hier wäre 
~e40.h der Standpunkt zu vertreten, dass. diese :Betriebssparten nicht aus staats­
selc1em. s~ndern vom Rundfunk selbst fina.nziert werden. 

Im übrigen bin ich der Meinung, dass die in der Anfrage vorgeso.hlagen$1 
)(&lSsnabmen nioht geeignet ersoheinen, die dringend notwendige rechtliohe und 
O~Ban1s&tor18ehe Klärung des Rundfunkproblems zu erleichtern. Bieduroh Würde -
1. Gegenteil - diese Bereinigung nur weiter hinausgesohoben werden, 
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